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29.02.2024
Antrag zum Landesjugendtag 2024
Änderung der Landesjugendordnung § 13 „Formales“

Hiermit stelle ich den Antrag die Landesjugendordnung der DLRG-Jugend Berlin wie folgt zu ändern:

§ 13 wird wie folgt geändert:

Änderung Bemerkung

1. – 2. [unverändert]

3. Versammlungen dürfen durchgeführt werden als
a) Präsenzveranstaltung, d.h. alle

Versammlungsmitglieder finden sich an einem be-
stimmten Versammlungsort ein, oder

b) virtuelle Veranstaltung, d.h. die
Versammlungsmitglieder können ohne Anwesenheit
am Versammlungsort teilnehmen und ihre
Mitgliederrechte imWege elektronischer
Kommunikation ausüben, oder

c) hybride Veranstaltung, d.h. eine Mischung aus Präsenz-
und virtueller Veranstaltung.

Definition der drei
Veranstaltungsformen.

4. Zur Entscheidung über die konkrete Form der
Versammlungsdurchführung ist allein der zur Versammlung
Einladende ermächtigt. Ein Anspruch auf eine bestimmte
Form der Versammlung besteht nicht. Sowohl die
Versammlungsform als auch die dazu jeweils getroffenen
Bestimmungen sind mit der Einberufung der jeweiligen
Versammlung bekannt zu machen.

Regelung zur Wahl der
Veranstaltungsform.
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5. Das Stimmrecht kann nur von anwesenden Mitgliedern einer
Versammlung wahrgenommen werden. Im Sinne dieser
Ordnung gelten auch die Mitglieder als anwesend, die im
Wege der elektronischen Kommunikation gemäß Abs. 3 an
der Versammlung teilnehmen. Jedes Mitglied der
Versammlung kann nur eine Stimme abgeben. Die Stimmen
sind nicht übertragbar. Die Stimmberechtigten stimmen nach
freier Überzeugung ab.

Regelung zur Wahrnehmung
des Stimmrechts.

6. – 7. [Neue Nummerierung, Inhalt unverändert]

Begründung:

In den letzten Jahren wurden vermehrt Sitzungen in digitaler Form durchgeführt. Die
Landesjugendordnung hatte hierzu besser zwar die Möglichkeit gehabt digitale Sitzungen durchzuführen,
allerdings gab es hierbei deutlich Einschränkungen bezüglich der Möglichkeit Abstimmungen oderWahlen
durchzuführen. Zudem gab es bisher keine Regelungen zu hybriden Versammlungen.

Mit der Änderung werden die Reglungen aus der Satzung des Stammverbands in die
Landesjugendordnung übernommen, sodass zukünftig Regelungen für Präsenzveranstaltung, virtuelle
Veranstaltung und hybride Veranstaltung bestehen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Jessica Skrzipczyk, Vorsitzende der DLRG-Jugend Berlin


